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RS OGH 1977/11/22 5Ob674/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1977

Norm

ABGB §833 D2

WEG §14

Rechtssatz

Im Falle der Verbindung der Miteigentumsanteile mit Wohnungseigentum an bestimmten Teilen der Liegenschaft kann

sich die Benützungsregelung nur auf die gemeinschaftlichen Liegenschaftsteile beziehen, die nicht von diesem

Sondereigentum umfaßt sind.
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